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Jugendberatung und Jugendhilfe e.V.      06.09.2007 
 
 
Verfahrensanweisung zum Umgang mit möglichen Kindeswohl-
gefährdungen 
 
 
Ziele und Zweck: 
Der Verein Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. (JJ) leistet entsprechend Satzung 
und Leitbild Jugendhilfe und Suchthilfe. Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts 
des jungen Menschen auf Förderung seiner Entwicklung zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit beitragen, sie in ihrer individuellen und 
sozialen Entwicklung fördern und „Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl 
schützen“ ( § 1 Abs.3, Nr.3 Sozialgesetzbuch SGB VIII).  
Diese Verfahrensanweisung hat zum Ziel die Wahrnehmungs- und Handlungsfähigkeit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von JJ bei Kindeswohlgefährdung zu stärken, 
damit sie wirksam zum Schutz der Kinder und Jugendlichen in  ihrem Arbeitsbereich 
beitragen können. 
 
Geltungsbereich:  
Die Verfahrensanweisung (VA) regelt das verbindliche Vorgehen bei einer möglichen 
Kindeswohlgefährdung in allen ambulanten und stationären Einrichtungen des Vereins. 
Ausgenommen sind die Einrichtungen bzw. Hilfeangebote, die aufgrund einer Verein-
barung mit dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe zum Verfahren nach § 8a Abs.2 
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung und zur 
persönliche Eignung der Fachkräfte nach § 72a SGB VIII ein einrichtungsspezifisches 
Schutzkonzept mit entsprechenden Verfahrensanweisungen erstellt haben.  
Die VA hat Gültigkeit für die Arbeitsbereiche Jugendhilfe, Mobile Beratung/ Prävention 
Prävention, Projekte (FreD, HaLT, CaBS, OSSIP), Ambulante Suchthilfe einschließlich 
Substitutionsambulanzen, Betreutes Wohnen und Stationäre Suchthilfe. 
 
Beteiligte:  
Geschäftsführung, Leiterinnen und Leiter der ambulanten und stationären Einrichtun-
gen des Vereins, fallzuständige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jede/r Mitarbeiter/-in, 
die/der mögliche Kindeswohlgefährdungen wahrnimmt. 
 
Verantwortliche: 
Geschäftsführung (Herr Dr. Kunz, Herr Böhl), Leiterinnen und Leiter der ambulanten 
und stationären Einrichtungen des Vereins, fallzuständige Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der jeweiligen Einrichtungen/Projekte JJ. 
 
Bei Verdacht/Anzeichen/Hinweise auf Kindeswohlgefährdung: 
 
Anforderungen und Ablauf     QM-Maßnahmen   
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1. Erfassen der familiären Verhältnisse 
der Klientel 
Im Beratungs- und Betreuungskontakt 
Dokumentation/Anamnese der familiären 
Verhältnisse. Insbesondere das Alter des 
Kindes/der Kinder, der Betreuungskontext, 
Aufenthaltsbestimmungen und Personen-
sorgeberechtigungen sind zu erfassen. 

 
Dokumentation der familiären Situation 
ggf. über die in Patfak/Horizont erfassten 
Kategorien hinaus 
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2. Einschätzen des Risikos 
Zur Einschätzung des Gefährdungspoten-
ziales werden die Checklisten akute Risi-
kofaktoren und sonstige Risikofaktoren 
(Anlagen 1 und 2) verbindlich schriftlich 
bearbeitet. 
Die Eltern/Personensorgeberechtigte sind 
frühestmöglich, d.h. bereits bei der Risiko-
einschätzung einzubeziehen, soweit hier-
durch nicht der wirksame Schutz des Kin-
des oder des Jugendlichen in Frage ge-
stellt wird. 
 

3. Vorgehen bei vorhandener akuter 
Kindeswohlgefährdung 
Bei akuter Kindeswohlgefährdung erfolgt 
sofortige Information und Übergabe des 
Kindes an das Jugendamt bzw. die Poli-
zei. Zuvor sollte Information und Abspra-
che mit der Leitung der Einrichtung oder  
falls nicht erreichbar der Geschäftsführung 
erfolgen. Falls dies zeitlich nicht möglich 
ist, kann die fallverantwortliche Fachkraft 
im Jugendamt/der Bereitschaftsdienst 
bzw. die Polizei direkt informiert werden.  
Liegt eine akute Gefährdung durch Dritte 
vor müssen zuvor die El-
tern/Personensorgeberechtigte einge-
schaltet werden. 
 

4. Vorgehen bei nichtakuter Kin-
deswohlgefährdung 
 
Bei nichtakuter Gefährdung des Kindes-
wohls erfolgt die weitere Prüfung und Be-
obachtung. Die Leitung und das Fachteam 
werden hierüber informiert und sind ver-
bindlich in den weiteren Betreuungspro-
zess eingebunden.  
Die Leitung entscheidet ggf. über die Hin-
zuziehung einer in der Arbeit mit Kindes-
wohlgefährdungssituationen und Problem-
familien erfahrenen Fachkraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftliche Bearbeitung der Checklis-
ten akute Risikofaktoren und sonstige Ri-
sikofaktoren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fallbesprechung und Erörterung mit Lei-
tung/Hausleitung oder ggf. Geschäftsfüh-
rung und Anfertigung eines Gesprächspro-
tokolls, welches den Entscheidungsfin-
dungsprozess dokumentiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) In der Fallakte erfolgt die Protokollie-
rung von Beobachtungen und Vorkomm-
nissen durch die/den fallzuständige/n Mit-
arbeiter/in der Einrichtung. 
b) Die Checkliste „sonstige Risikofakto-
ren“ wird zur Einschätzung und Bewertung 
der Kindeswohlgefährdung u. U. mehrfach 
eingesetzt und überprüft. Hierbei sind 
auch mögliche Schutzfaktoren aufzuneh-
men. 
c) Der Fall wird in einer kollegialen Fallin-
tervision im Fachteam vorgestellt wer-
den, ggf. in der externen Fallsupervision. 
Die Entscheidung zum weiteren Vorgehen 
geschieht in Abstimmung mit der Einrich-
tungsleitung. 
d) Falls kein akuter Handlungsbedarf be-
steht, erfolgt die weitere Prüfung durch 
die/den fallzuständige/n Mitarbeiter/in und 
die kontinuierliche kollegiale Fallbera-
tung im Fachteam. 
e) Bei Handlungsbedarf erfolgt in Abstim-
mung mit der Leitung unter möglicher Ein-
beziehung der Eltern/ Personensorgebe-
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4.1 Hinwirkung bei den El-
tern/Personensorgeberechtigten auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Einschaltung des Jugendamtes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rechtigten die Information des/der fallzu-
ständigen Mitarbeiters/Mitarbeiterin im 
Jugendamt. 
 
Es werden geeignete Hilfeangebote für 
Eltern/Personensorgeberechtigte in 
Absprache mit dem Jugendamt und unter 
Einbeziehung der Eltern / Personensorge-
berechtigten frühestmöglich vorgeschla-
gen, soweit hierdurch der wirksame 
Schutz des Kindes oder des Jugendlichen 
nicht in Frage gestellt wird und dies im 
Rahmen der Fachkompetenz des Bera-
ters/der Beraterin liegt. Die Hinzuziehung 
zusätzlicher Hilfen (z.B. Sozialpädagogi-
sche Familienhilfe) muss beständig ge-
prüft werden. 
Je nach Alter des Kindes/Jugendlichen 
wird dieses/dieser einbezogen, wenn da-
durch nicht der wirksame Schutz des Kin-
des/Jugendlichen in Frage gestellt wird. 
Wenn die Eltern die vorgeschlagene Hilfe 
annehmen, erfolgt die weitere Fallbearbei-
tung.  
Falls die Hilfen von den Eltern nicht ange-
nommen werden, erfolgt Information an 
das Jugendamt. Darüber werden die Per-
sonensorgeberechtigten informiert. 
 
Das Jugendamt wird mündlich und schrift-
lich durch Vorlage einer zusammenfass-
endenden Dokumentation der Fakten über 
die Gefährdung informiert, wenn: 
a) die Personensorgeberechtigten nicht 
bereit oder in der Lage sind, bei der Ein-
schätzung des Gefährdungsrisikos mitzu-
wirken 
b) die vorgeschlagenen Hilfen als nicht 
ausreichend erscheinen 
c) oder von den Personensorgeberechtig-
ten nicht angenommen werden 
d) sich die/der fachlich zuständige Mitar-
beiter/in keine Gewissheit darüber ver-
schaffen kann, ob durch die mit den Per-
sonensorgeberechtigten vereinbarten Hil-
fen der Kindeswohlgefährdung begegnet 
werden kann 
e) die Personensorgeberechtigten nicht 
kooperieren 
f) zur Abwendung des Gefährdungsrisikos 
ergänzende Hilfen für erforderlich gehalten 
werden, die die Einrichtung selbst nicht 
erbringen kann. 
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5. Dokumentation  
 
 
 
 
 
 
 
 

In jedem Fall erfolgt bei einer Kindeswohl-
gefährdung die schriftliche Bearbeitung 
der Listen zu akuten und sonstigen Risiko-
faktoren. In der Fallakte wird spätestens 
nach der ersten Aufnahme von Risikofak-
toren regelmäßig der weitere Betreuungs-
verlauf dokumentiert, ggf. auch die Check-
listen wiederholt eingesetzt. Protokolliert 
werden auch die Ergebnisse von Fallbe-
sprechungen, kollegialer und externer 
Fallsupervision, Gesprächskontakte mit 
dem Jugendamt und den Personensorge-
berechtigten, Kindern und Jugendlichen. 

Es erfolgt regelmäßig (mindestens monat-
lich) eine schriftliche Dokumentation zum 
Sachstand in Bezug auf die Kindeswohl-
gefährdung.  
 

 
 
 
Anlagen 

• Checkliste „akute Risikofaktoren“ 
• Checkliste „sonstige Risikofaktoren“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erstellt am: 06.09.2007 Geprüft 

am:07.09.07 
Freigegeben am: 
17.09.07 

Name: Sickinger Name: Böhl Name: Dr. Kunz 
Zeichen: Zeichen: Zeichen: 
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Anlage 1: Checkliste „akute Risikofaktoren“ 
 
Kind:    Alter:  Nationalität:   Geschlecht: 
 
Eltern:      Adresse: 
 
Anzeichen Einschätzung 
  
Es liegt eine akute körperliche Verletzung 
des Kindes vor. 

 

Das Kind berichtet von erlittenen körperli-
chen Verletzungen. 

 

Das Kind berichtet konkret von einem ak-
tuellen sexuellen Missbrauch oder einer 
körperlichen Misshandlung. 

 

Das Kind äußert Suizidabsichten.  
Das Kind bittet aktiv um Schutz bzw. Inob-
hutnahme. 

 

  
  
Ergänzende Anzeichen  
Es liegen augenscheinlich ernsthafte Be-
einträchtigungen der Fürsorgefähigkeiten 
des gegenwärtig betreuenden Elternteils 
durch psychische Erkrankung, Sucht oder 
Partnerschaftsgewalt vor. 

 

Das Kind äußert eindeutig massive Angst 
oder Panik bzw. zeigt in seinem Verhalten 
entsprechende Symptome. 

 

Es werden Verhaltensweisen einer ge-
genwärtigen Betreuungsperson geschil-
dert, die zu schweren Verletzungen bzw. 
Gesundheitsgefährdungen geführt haben 
oder leicht dazu hätten führen können. 

 

Das betroffene Kind ist aufgrund von Alter 
oder Gesundheitszustand als besonders 
verletzlich anzusehen. 

 

Es ist bekannt, dass derzeitige Betreu-
ungspersonen in der Vergangenheit das 
Kind erheblich gefährdet oder geschädigt 
haben. 

 

Kein zustande kommen von Terminen mit 
Eltern / Personensorgeberechtigten 

 

Trotz wiederholter Versuche kein Kontakt, 
auch nicht telefonisch, mit den 
Eltern / Personensorgeberechtigten 
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Anlage 2: Checkliste „sonstige Risikofaktoren“ 
 
Kind:    Alter:  Nationalität:   Geschlecht: 
 
Eltern:      Adresse: 
 
Anzeichen Einschätzung 
Körperliche Vernachlässigung  
unzureichende Kleidung, mangelhafte Er-
nährung 

 

Unzureichende, fehlende medizinische 
Versorgung 

 

keine bzw. unzureichende Körperhygiene  
  
inadäquate Betreuung  
fehlende Tagesstrukturierung, fehlende 
Beaufsichtigung 

 

unbegleitete und/oder unkontrollierte Kon-
frontation mit Darstellungen von Gewalt, 
Horror, Pornographie 

 

unregelmäßiger Schulbesuch  
  
Verhaltensauffälligkeiten  
selbstgefährdendes Verhalten, mangelnder 
Selbstschutz 

 

selbstzerstörerisches Verhalten  
extrem sexualisiertes Verhalten  
massiver Rückzug, psychische Erstarrung, 
totale Passivität 

 

massive Entwicklungsverzögerungen und -
beeinträchtigungen 

 

  
Auffälligkeiten im Umgang der Eltern 
mit dem Kind 

 

feindselige Ablehnung, Abwertung oder 
Herabwürdigung des Kindes 

 

soziale Isolation/Verhinderung von Bezie-
hungen zu Personen außerhalb der Familie

 

Störung des positiven Beziehungsaufbaus 
durch wiederholte Beziehungsabbrüche, 
häufige „Übergabe“ des Kindes in andere 
Betreuungsverhältnisse. 

 

stark repressive Erziehung mit den Mitteln 
der Gewalt, der Angst, der Unterdrückung / 
Kind wird terrorisiert 

 

massive Verweigerung von Reaktionen 
auf emotionale Signale des Kindes 

 

stark symbiotische Beziehung, psychische 
Abhängigkeit 

 

fehlende Umweltreize/Deprivation  
fehlende Beachtung eines besonderen 
Erziehungs- und Förderungsbedarfs 
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Risikofaktoren im familiären System  
sehr ungünstige materielle Lebensbedin-
gungen/ schlechte Wohnverhältnisse 

 

Überforderungssymptome der Bezugsper-
sonen 

 

Psychische Erkrankung der Bezugsperson, 
Suchtprobleme in der Familie 

 

Häusliche Gewalt unter Erwachsenen   
Bezugsperson wurde als Kind misshandelt 
/ missbraucht 

 

  
Schutzfaktoren Kind/Jugendlicher  
Kind hat regelmäßige Sozialkontakte au-
ßerhalb der Familie, Kind kann sich mittei-
len und gegebenenfalls Hilfe holen. 

 

Kind besucht regelmäßig eine Tagesein-
richtung bzw. ist in Tagespflege. 

 

Kind wirkt vital und psychisch stabil und ist 
in seinen basalen Bedürfnissen (Kleidung, 
Ernährung etc.) gut versorgt. 

 

  
Schutzfaktor Familie  
Eine geeignete Vertrauensperson lebt in 
der Familie. 

 

Zuverlässige und verantwortungsbewusste 
Betreuung ist gewährleistet. 

 

Sicherheitsvorkehrungen in unmittelbarer 
Umgebung des Kindes sind angemessen. 

 

Ärztliche/therapeutische Behandlung und 
Förderung sind gewährleistet. 

 

Kind wird in seinen Rechten und Bedürf-
nissen wahrgenommen. 

 

Familie ist in ein funktionierendes Netzwerk 
eingebettet. 

 

Eltern sind kooperationsbereit.  
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